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I -V. Maßregeln in Hinsicht auf den Mißbrauch der
Druckerpresse und auf die Fremdenpolizey.

Nachtrag zu dem Beschluß vom 14. July 1823.
Gleichwie der öaherige Beschluß (S . oben 71 und 72) bereits am 6. July 1824 von der

Hohen Tagsatzung auf ein Jahr bestätigt worden, — so geschah ebendasselbe auch durch die
Tagsatzungen der zwey nächstfolgenden Jahre , am 5. July 1825 (Abfch. §. IV S . 5) und am
4. July 1826 (Absch. §. IV S . 4) .

I .VI . Jnvalidenfond für die vier ehemaligen kapitulierten
Schweizerregimenter in Frankreich.

Beschluß vom4. Augstmonath 1826, die Austheilung der jährlichen
Unterstützungen betreffend.

(Bergt . Offiz. Samml . Bö . II . S . 73.)

Auf die Einfrage der Herren Verwalter , wird ihnen , in Uebereinstim,
mung mit dem wiederholt bestätigten Konkluso vom August 1823 , zur
traueusvoll überlassen — wenn auch mit « welcher allmähliger Verminderung
des Fonds , die an sich mit seiner Bestimmung keineswegs im Widersprüche
ist ; doch immer mit Abweisung zu starker Zudringlichkeit und mit genauer
Anwendung der vorhandenen Beschlüsse , welche die Ausweisungserfordernisse
der Reklamamen bezeichnen — über die Austheilung der Unterstützung « ! zu
verfügen , und dabey , wenn die Zahl der berechtigten Reklamamen in einem
Kanton unvcrhältnißmäßig steigt , den bereits ausgeschiedenen Betrag für alle
Individuen , je nach Umständen « »vermehrt oder mit einer , dem Ganzen beyr
zufügenden mäßigen Zulage , der betreffenden Kantonsregiernng zur Vertheilung
unter alle ihr ungehörigen Ncklamauten nach dem Maßstabe des mehreren und
minderen Bedürfnisses , zu behändigen , um dadurch möglichst zu vermeiden,

II. 14
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daß durch neu hinzukommende spezielle Unterstützungen , statt das Quantitativ

des Einzelnen verhältnismäßig zu reduzieren , die Totalausgabe allzusehr er¬

höhet werde.

I V̂II. Ergänzung der MilitaraufsichLsbehörde in Abwe-
senheitsfällen.

Beschluß vom 3. August 1826.

1) Die Bewilligung zum Ausbleiben von einer periodischen Sitzung der Mili-

täraufstchlsbehörde soll einem ernannten Mitgliede derselben , nur auf eröffnete

und bey sorgfältiger Prüfung als wichtig und entscheidend erachtete Gründe

hin , — von der Vorörrlichen Behörde ertheilt werden.

2 ) Im Fall einer solchen wirklich ertheilten Erlaubniß zum Ausbleiben,

wird der Vorort von der Aufsichtsbehörde oder ihrem Presidium vernehmen,

ob zu Förderung der Arbeiten die Einberufung eines Stellvertreters des Beur¬

laubten wesentlich nothwendig sey oder unterlassen werden könne?

3) Nur im ersiern Fall wird der Vorort , von sich aus , einen Ersatzmann

berufen ; wobey er in der Regel zuvorderst auf den ersten,  und im Fall

von Schwierigkeiten auf den zweyten  der mit Ende des gerade vorhergegan¬

genen Jahres aus der Aufsichtsbehörde ausgetretenen Eidgenössischen Obersten,

und wenn Beyde nicht verfügbar seyn sollten , auf gleiche Weise auf einen

der bcydcn im zweytnächst vorangegangenen Jahr Ausgetretenen , mithin in

jedem Fall auf einen Mann den Bedacht richten wird , dem bereits die Hohe

Tagfahnng selbst noch neulich Beweise von Zutrauen gegeben hat.
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Nangserhöhung für Eidgenössische Stabshauptleute.

Zusatz vom 21 . July 1825 zu dem Beschluß vom 8. July 1823.
(Siehe oben S . 75 und 76 . )

Dem Wunsche der Militäraufsichtsbehörde , daß in allen öffentlichen Akten
und in den Etats des Eidgenössischen Stabs , jene Offiziere , welchen der
Majorstitel ertheilt wird , zur bestimmteren Bezeichnung ihrer Pflichten und
Verrichtungen , nicht Stabsmajoren , sondern Stabsadjutanten
mit Majorsrang  genannt werden , da dieser Titel denselben nur eine Eh-
renberechtigung ohne andere Ansprüche verleihet , — hat die Tagsaßung ihren
Beyfall geschenkt und beschlossen , diesen Wunsch sämmtlichen Löbl . Ständen
zur angemessenen Berücksichtigung zu empfehlen.

I . IX . Eidgenössische Uebungslager . Verlängerung derselben.
Beschluß vom 25 . July 1825.

Die Eidgenössische Tagsaßung , —
Ueberzeugt durch die gemachten Erfahrungen , daß eine Verlängerung der
biüdahin auf acht Tage festgeseßten Dauer der Eidgenössischen Uebungslager
wesentliche Vortheile für Erreichung des Hauptzweckes dieser Institution,
nämlich einerseits des möglichst übereinstimmenden Unterrichts größerer Abthei¬
lungen der die Bundesarmee bildenden Kantonskontingente , anderseits einer
zweckmäßigen Uebung der Offiziere des Eidgenössischen Generalstabs — dar¬
bieten würde , —

hat — auf den Antrag der Militäraufsichtsbehörde— beschlossen:
1) Die durch den §. 89 des allgemeinen Militärreglements auf acht Tage

beschränkte Dauer eines Eidgenössischen Uebungslagers , wird für die Zukunft
um sechs Tage verlängert , also zusammengenommen auf vierzehn  Tage
festgesetzt.
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2 ) Die Lager werden forthin , je von zwey zu zwey  Jahren um,
veranstaltet.

3) Der § . 1 gegenwärtigen Beschlusses findet zum ersten Mal in Hinsicht
auf das Ucbungslager voin Jahr 1828 seine Anwendung . Dasjenige von 1826,
wodurch die Kchrordnung den Kreislauf zum ersten Mal vollendet , bleibt,
in Uebereinstimmung mit den drey frühern , noch auf die bisherige Dauer
beschrankt.

4 ) Die aus dieser Verlängerung sich ergebende Kostenvermehrung soll in
keinem Fall eine Ueberschreimng des durch Tagsahungsbeschlüffe beschränkten
Maßes der Kantonalbeyträge für Eidgenössische Militärausgabcn , noch eine
andere Belästigung der Hohen Stände mit sich führen.

n Trigonometrische Vermessungen der Schweiz.
Beschlüsse über die daheriM Kosten und Anordnungen.

Vom 28 . July 1825.

Gleich der Aufnahme des großen Netzes und der zweyten Triangulation,
soll auch die fernere topographische Ausarbeitung in dem für gute Militärkarten
erforderlichen Maße , durch Anordnung der Militäraussichtsbehörde bewerkstel¬
liget , und an ihre Leitung übertragen werden . Die Eidgenossenschaft über¬
nimmt alle mit der Bearbeitung dieser Militärkarten verbundenen Unkosten,
die aus den jeweiligen besondern Krediten , welche die Tagsatzung hiefür bewil¬
ligen wird , zu bestreiken , dabey aber die Schranken solcher Kreditvoten jedes
Mal sorgfältig zu beobachten seyn werden . Nach Festsetzung obiger Grund¬
sätze , gewärtig ! die Tagsatzung die fernern Anträge der Militäraufsichtsbehörde.

L . Vom 29 . July 1825.
Die Tagsatzung ersucht alle diejenigen Stände , welche bereits aus man¬

cherley Veranlassungen topographische Aufnahmen größerer oder kleinerer Theile
ihres Gebiets , von welcher Art sie auch seyn mögen , veranstaltet haben.
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oder gegenwärtig und künftig zu ihrem eigenen Gebrauch veranstalten lassen , —
daß sie der Militäranfsichtsbehörde den Zutritt dazu öffnen , und deren Be¬
nutzung gestatten möchten , um dadurch die Wiederholung schon vorhandener
Aufnahmen zu ersparen . Eben so erwartet die Tagsahung von der aufrichtigen
Theilnahme aller betreffenden Hohen Stande an dem Gedeihen dieser wichtigen
Eidgenössischen Unternehmung , daß es Hochdenselben ferner belieben möge,
theils mit Materialien zu Signalen , theils mit andern nöthigen Beyhülfen und
Unterstützungen den Eidgenössischen Ingenieurs an die Hand zu gehen , auch
denselben den kräftigen Beystand der Beamten zuzusichern.

n . Vermehrung der Hülfsquellen zu Bestreitung der
jährlich wiederkehrenden Eidgenössischen Militärbedürfnisse.

Bestimmungen vom5. July 1826.
Note . Diese Hülfsquellen hatten sich bisher auf die Zinse der Jnstruktionskassa zu

36,ooo Frkn . und auf die unmittelbaren skalamäßigen Beyträge der Löbl. Stände zu 20,000 Frkn . ,
beschränkt. — Hingegen betrugen die von der Tagsatzung anerkannten jährlichen
Bedürfnisse (Militärschule ; Hälfte der Kosten des Uebungslagers auf den verlängerten
Fuß berechnet ; unmittelbare Ausgaben der Aufsichtsbehörde ; Dcsoldungshälfte des Eidgenössi¬
schen Kriegssekcetärs ; Arbeiten über das Descnsionswesen und Rekognoszierungen ) zusammen
63,000 Frkn . ; und wenn noch zum Behuf einer Ausgabe , deren bisherige Quelle versiegt ist,
nämlich für die Anschaffung von materiellen Militäreffekten und für den Pulverbedarf theils in
den Lagern , theils bey der Militärschule , auch bloße 5c00 Frkn . gerechnet wurden , so lag
ein jährliches Defizit von 12,000 Frkn . am Tage . Somit war schon in dieser Beziehung die
unerläßliche Nothwendigkeit einer Vermehrung der jährlichen Hülfsquellen um 12,000 Frkn.
eingetreten . Hiezu kommen noch 8000 Frkn . theils für die dringend gewünschte und bereits
probeweise eingeleitete Ausdehnung  der Milirärschule (wofür jährlich 5000 Frkn . in Anschlag
fallen ) theils für die Uebertragung der (jährlich ungefähr zu 3000 Frkn . berechneten) Kosten
der von der Tagsatzung anbefohlenen Fortsetzung der biödahin aus der Eidgenössischen Zcntral-
kassa bestrittenen trigonometrischen Vermessungsarbeiten , auf das Militärbudget . Im Ganzen
also ergab sich, bey einem Gesammtbctrag des jährlichen Budgets zu 76,000 Frkn . (wovon
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bloß 56,ooo gedeckt waren ) — das Bedürfniß der Eröffnung neuer HülfSquellen
für 2o,ooo Frkn . unter den jährlichen eidgenössischen Militärausgab en.
Solche Thatsachen und Berechnungen liegen den hier folgenden Bestimmungen zum Grunde:

DieLöbl . Stände Luzern , Zürich , Bern , Ury , Schwyz , Glarus,
Zug , Freyburg , Solothurn,Appenzell,St . Gallen , Aargau,
Thurgau , Tessin , Wallis , Neuenburg , Genf , nebst Unter-
walde n Nid dem Wald, — haben sich auf folgende Bestimmungen
vereinigt:

1) Die Eidgenössischen Stände sind dahin unter einander übereingekommen,
daß neben den Interessen der Instrnklionskaffa und den bisherigen direkten
Beyträgen , noch 20,000 Frkn . aus den Zinsen des Erfparnißfonds für die
Jahresausgaben aller Militärbedürfnisse verwendet werden : und daß ferner
durch das gleiche Mittel , wodurch auf dem Wege gütlichen Einverständnisses
die zwey Geldkontingente verdoppelt worden , nämlich durch fortgesetzten Bezug
der Eingangsgebühren auf fernere drey oder vier Jahre , dem Ersparnißfond
für diejenige Zeit , während welcher seine Gelder — in Gemäßheit früherer
Beschlüsse — unangetastet bleiben sollten , voller Ersatz geleistet werde.

2 ) Die Militäranfsichtsbehörde wird auch künftig , wie bisdahin , ein voll¬
ständiges Budget der Militärausgaben jedes Jahr der Hohen Tagsatzung vorlegen.

Not «. Die instruktionsgemäßen Erklärungen der nicht beygetretcnen Löbl . Stände Basel,
Schaffhausen , Graubünden , Waadt und Obwalden sind im Abschied von 1826 , ^
S - 17 bis 19 und S . 21 , nachzulesen.

Es haben sodann die beygetretenen Löbl . Stände das dringende fceunöcidgenöffische An¬
suchen an die Dissentierenden gerichtet , daß Dieselben sich bewegen lassen möchten , der ob-

' stehenden für die gesammte Eidgenossenschaft so wichtigen Bestimmung auch ihres Orts , sey
eS in der oder dieser  Form , sich anzuschließen.
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I^XII . Forum des zu belangenden Schuldners.

Erläuterung des am 8. Juli ) 1818 bestätigten Konkordats vom i5 . Juny 1804.
Vom 2t .. Iuly 1826.

(Vergl . Offiz . Sammt . E . I - Nro . XXXVII . S . 282 u . 283 .)

Die Eidgenössischen Stände Zürich , Bern , Ury , Schwyz , Obwalr

den , Glarus , Zug , Solothurn , Schaffhausen , Appenzell

beyder Rhoden , St . Gallen , Graubünden , Aargau , Thurgau,

Waadt , Wallis und Neuen bürg , erklären ihre auf den Grundsätzen

des allgemeinen Staatsrechks und des Eidgenössischen Bundesvereinö beruhende

Ueberzeugung : daß es in den Pflichten der Regierung jedes Kantons liege , über

die Handhabung aller eingegangenen Verträge und Verkommnisse , somit auch

des am 15 . Juny 1804 abgeschlossenen und am 8. Iuly 1818 einmülhig be¬

stätigten Konkordats über das Forum des seßhaften und aufrecht-
stehenden Schuldners,  unmittelbar von ihrer Behörde aus zu wachen,

und daß demnach die Anwendung desselben in Hinsicht auf Betreibungen und
Arreste zwischen Eidgenossen verschiedener Kantone , dem Entscheid gerichtlicher
Behörden nicht unterworfen seyn soll. Mit Anerkennung dieses Grundsatzes,

verbinden die obgenannten Stände eine freundcidgenössische dringende Einladung
an die andern Löbl . Mitstände , daß sie dieser dem Konkordat ganz angemessenen
Erklärung auch ihrerseits beytreten , und daß von sämmtlichen Regierungen der
Eidgenossenschaft solche Anordnungen getroffen werden mögen , wodurch das

Konkordat selbst überall ausrecht gehalten und dessen Wirksamkeit bestens ge¬

sichert bleibe.

Freyburg und Basel  nahmen obige Erklärung sä rekei-enäum , äusserten ,'edoch
zugleich die Zuversicht , dass ihre Stände dem nämlichen Grundsatz beypflichten werden.

Luzern , Tessin , Genf und Nidwaldcn  ließen über die Verhandlung das Referen¬
dum walten.

Am 24 . Iuly 1826 erklärte die Gesandtschaft von Graub « nden: »Daß sie gegen die¬

jenigen Kantone , welche in Hinsicht auf die Vollziehung des Eidgenössischen Konkordats vom
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15. Juny 180t und vom8. July 1818 über den Gerichtsstand des seßhaften und aufrecht¬
stehenden, Schuldners, sich von der Mehrheit getrennt halten wurden, — die Rechte ihres
Standes und dessen unbedingte Konvenienz vorbehalten müsse. "

I.XIII. Erbfälle aus einem Kanton in den Andern, Rezi-
prozitätsgrundsatz bey denselben.

Konkordat vom 24. July 1826.
Es soll in jedem Kanton zu den sich dort ergebenden Erbschaften der Ange¬

hörige eines andern Kantons in allen Fällen nach gleichem Rechte wie der
eigene Kantonöbürger zugelassen werden.

Note. Zur Annahme dieses Grundsatzes haben Zürich, Bern , Ury , Schwyz,
Solothurn , Basel , Aargau , Thurgau , Lessin , Waadt , Wallis , Neuen¬
burg und Genf  unbedingt— Glarus , Zug , Schaffhausen und Gran bunden  mit
Ratisikationsvorbehalt, sich konkordatsweise vereinigt; wobey Graubünden  erklärt, daß—
ungeachtet des Ratifikationsvorbehalts— das Benehmen des Standes dennoch, wie bisher,
fortdauernd konkordatSgemäß seyn werde.

Luzcrn , Nidwalden , Appenzell und St . Gallen,  im Widersprüche mit dem
aufgestellten Grundsätze, Obwalden  aber s-c inrerueclone, nahmen die ganze Verhandlung
»cl rekerenilum.

Freyburg  übt den Grundsatz des Konkordats in vollem Maße, bezicht sich aber auf
eine bevorstehende Revision seiner Iivilgesetzgebung und kann sich, in deren Gewartigung, nicht
zum Voraus binden lassen; enthält sich daher der Abstimmung.

Gegen die diffentierenden Stände haben sodann Zürich , Ury, Schwyz , Grau-
bünden und Thurgau  sich das Gegenrecht und die Konvenienz vorbehalten.
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I.XIV. Linchunternehmmig.
Bestätigung der Auftrage zur Uebergabe der Lmthbezirke und zu

Beschleunigung der Vollendungsarbciten. Beschluß voin 9. Augst-
monath 1825.

1)  Die Tagsahung bestätigt den Beschluß vom 14. August 1823, durch
welchen die Uebergabe der Liuthkanäle an die Genoßsamen allgemein ausge¬
sprochen wird . Diese Uebergabe soll im Sinn des §. 55 des Linthpolizeyrcgle-
ments von 1812 , von nun an , unverzüglich und auf einander folgend , durch
die betreffenden Regierungen ins Werk geseht werden , sobald bey Vollendung
der angeordneten Arbeiten , auch die auf jeden betreffenden Kanal sich beziehen¬
den Pläne und Schahungsregister übergeben werden können . Daraus geht um
zweydeutig hervor , daß der Molliserr , der Wesencr - , der Niederurner - und
Biltcner - , so wie auch der Schäniserbezirk , deren Grundrisse — nebst den
dazu gehörigen Auszügen aus den Schahuugsregistern — bereits in Handen
der betreffenden Kantone liegen , und wovon der Tagsahnng die Doppel zur
Einsicht vorgelegt worden , — nunmehr als den Genoßsamen bereits
übergeben  erklärt seyn sollen , und demnach die betreffenden Kamonsrcgierungen
alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen werden , damit die Genoßsamen ihren
Verpflichtungen für den Unterhalt der Linthwerke ein völliges Genüge leisten.

2)  Da laut dem Bericht der Linthpolizeykommiffion die Pläne und Schar
Hungsregistcr für den techtseitigen Bezirk des Benkenerkanals , dessen Damm
vollendet ist , sich bereits in Arbeit befinden , und binnen kurzer Zeit fertig seyn
werden , so soll auch dieser Bezirk alsdann unverweilk auf gleiche Weise an die
Genoßsamen übergeben werden.

Die Linthpolizeykommiffion ist beauftragt , den Abzugsgraben der Tuggener-
linch ohne Verzug in Stand stellen , den linkfeitigen Damm im Beukenerkanal
vollenden , und zugleich die nöthigen Pläne und Auszüge aus den Schatzungs-
registern verfertigen zu lassen , damit auch der linkseitige Bezirk des Benkencr-
kanals gleich allen übrigen an die betreffenden Genoßsamen übergeben werde,

II. 15



sobald diese Arbeiten vollendet sind, und der linkscuige Damm zum Necken
gebraucht wird. Ueber die Erfüllung dieses Auftrags gewärtigt die Tagsahung
befriedigenden Bericht bey ihrer künftigjährigen Zusammenkunft.

3) Die Linthpolizeykommission erhalt ferner den Auftrag, in Rücksicht der
übergebenen Linthbezirke alles dasjenige genau zu beobachten, was ihr sowohl
durch ihre allgemeine Instruktion, als durch den Tagsahungsbeschluß von,
14. August 1823 vorgeschrieben ist.

v . Abänderung des ursprünglich bestimmten Lokals für das Denkmal
des Herrn Esther von der Linch. Beschluß vom9. Augstmonath 1825.

In Abänderung des Beschlusses von 1823, soll das dem sei. Herrn Staats¬
rath Escher von der Linth zu errichtende Denkmal, für dessen Veranstaltung
dem Löbl. Vorort übrigens alle nöthigen Aufträge und Vollmachten bereits er¬
theilt sind,— nicht auf dem Anfangs hicfür bezeichneten sogenannten Bibcrlikopf,
sondern auf dem Felsblocke gegenüber der Ziegelbrücke— angebracht werden.

Erklärte Bereitwilligkeit der drey betreffenden Stände zur Uebernahme
der Linthbezirke. Verschiedene Danks- und Beyfallsbezeugungen.
Bestätigung der frühern Beschlüsse. Erkannte Gesammtübergabe der
Linthwerke. Beschluß vom 20. July 1826.

1) Die Tagsahung hat mit Vergnügen die heute gegebenen Erklärungen der
drey betheiligren Löbl. Stände Schwyz, Glarus und St . Gallen, in Hinsicht
auf deren Bereitwilligkeit zu Uebernahme der betreffenden Linthbezirke, ange¬
nommen.

2) Sie bezeugt der Linthpolizeykommission sowohl als der Linthschahungsr
kommission, besonders aber den Presidenten beyder Behörden, den Tit. Herren
Staatsräthen Ioh . Jakob Hirzel und Hans Georg Stehlin für die auch im
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Lause dieses Jahres bewiesene Thätigkeit, so wie für die heute erstatteten be¬
friedigenden Berichte, — den kräftigsten Dank und Beyfall.

3) Die sämmtlichen frühern Beschlüsse, betreffend die Linthunternehmung
an sich, deren Vollendung, Uebergabe, Beaufsichtigung und Unterhalt, werden
audurch bestätigt.

/i) Die Tagsaßung siehet nunmehr einer möglichst beförderlichen Gcsammtr
Übergabe aller Linthwerke, und auf nächstes Jahr unfehlbar einem endlichen
Bericht darüber entgegen.

I X̂V. Postwesen.
Eingabe der Tariffe.

Nachtrag vom 15 . July 1825.
tVcrgl . Dd . II . S . 43 und 44 .)

Schon seit mehreren Jahren hatte sich die dießfällige Berathung hauptsächlich nur auf die
Betreibung einer vollständigen Eingabe der Tarifs « , als deS Mittels der Erwahrung eines
Llsrus yuo , beschränkt . Am Schlüsse der Tagsatzung von 4824 , waren diese Eingaben mit
einziger Ausnahme eines bloßen Nachtrags von Basel,  allseitig vorhanden . Auch dieser noch

wurde am 15 . July 1825 vorgelegt , wobey sich die Gesandtschaft auftragsgemäß auf ihre frühere
Erklärung von 1822 (siehe oben S . 43 ) bezog , nach welcher ihr Stand keine auS den
Konkordaten über das Postwesen hervorgehende Verbindlichkeit anerkennen und auf sich neh¬
men könne.

Hierauf beschloß die Tagsatzung : „ Da nun alle Eingaben vorliegen , so soll

„der Gegenstand für die Zukunft aus Jnstruktionszirkular und Abschied

„wegfallen . "

Von Zürich , Luzern , Ury , Schwyz , Unterwalden , Glarus , Zug , Freh-

burg , Solothurn , Schaffhausen , Appenzell , Graubünden , Aargau , Thurgau
und Genf  wurde folgender Beysatz ausgesprochen:

„Da die Niederlegung der Posttariffe in das Eidgenössische Archiv , zufolge der im Jahr 1822
„gegebenen Erläuterung zu dem Zwecke einer Erwahrung und Gewährleistung des jetzigen
„Sachbestanöes verlangt worden , und dadurch erzielt werden soll , daß der anerkannte Grundsatz

»der Unzuläffigkeit irgend einer Erhöhung der Posttapcu allerseits genau beobachtet werde , —



„so nährt die Tagsatzung die bestimmt « Zuversicht , es werde solchem öurchgehends genau nach?
„gelebt und somit der Zweck bestens gesichert werden . "

Bern , Tessin , Waadt , Wallis und Neuenburg  schloffen sich zwar obigem
Wunsche an , jedoch ohne Abbruch ihrer Erklärungen von 1822 (Offiz . Samml . II . S . 44 ) , die
sie auch dießmal ausdrücklich wiederholten.

Basel  wiederholte ebenfalls seine Erklärung von 1822 (ibläem ) , und St . Gallen  die
seinige von 1824 (Absch . S . 64 ) .

I- XVI . Anstaube zwischen Ob - und  Nidwalden , betreffend
einerseits die Niederlassungsverhältnisse der Engelber¬
gischen Thalleute in Nidwalden und anderseits den
Zoll und das Weggeld in Grafenort.

Schiedsrichterlicher Spruch darüber vorn 10 . August 1825 . Von der
gesammten Eidgenossenschaft gewährleistet den 21 . July 1826.

Wir , die erbetenen Schiedsrichter
über die Streitigkeiten, die sich zwischen den beyden Hohen Kantonstheilen von
Unterwalden Ob und Nid dem Kernwald erhoben haben, und zwar:

Von Seite des Hohen Standes Unterwaiden Ob dem Kernwald,
Die Hochwohlgebornen, Hochgeachteten Herren:

Se . Exzellenz Herr Hans von Reinhard, Bürgermeister von Zürich, und
Herr Franz Joseph Andermatt, Landammann von Zug; .

Und von Seite des Hohen Standes Unterwalden Nid dem Kernwald,
Die Hochwohlgebornen, HochgeachtetenHerren:

Se . Exzellenz Herr Joseph Karl Amrhyn, Amtsschultheiß von Luzern und
dermaliger President der Hohen Eidgenössischen Tagsaßung, und

Herr Franz Raver Wäber, Alt Landammann und Pannerherr von Schwyz,
Urkunden hiemit:

Nachdem die Hohe Tagsaßung unterm 29. Heumonath 1822 beschlossen
hat: »Daß alle, in Hinsicht der Niederlassungen der Thalleute von Engelberg
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«in Nidwalden , zwischen Obwalden und Nidwalden obwaltenden Ansrände,
«an das Eidgenössische Recht , nach Vorschrift des fünften Artikels des Bun-
„des , überwiesen werden sollen ; "

So haben Wir Uns bey Anlaß der dicßjährigen Hohen Tagsaßung in
Luzern versammelt , und beyde Ehrencheile schriftlich eingeladen , durch Ab¬
geordnete , mit genügenden Vollmachten versehen , auf Samstag als den
6 . Augstmonath vor Uns zu erscheinen , um sonach diesem Streitgeschäfte seine
gänzliche Erledigung geben zu können.

Diese Tagfahrt wurde zwar angehoben , aber zu Erziekung mehrerer Voll¬
ständigkeit auf Mittwoch , als den 10 . gleichen Monachs verlegt.

An diesem Tage erschienen vor Uns:
Von Seite des Hohen Standes Unterwalden Ob dem Wald:

Die Hochwohlgebornen , Hochgeachteten Herren:
Herr Nikodem Spichtig , regierender Landammann,
Herr Niklaus Imfeld , Alt Landammann,
Herr Joseph Eugen Müller , Thalammann zu Engelbcrg , und
Herr Joachim Eugen Müller , Alt Statthalter von da;

Von Seite des Hohen Standes Unterwalden Nid dem Wald:
Die Hochwohlgebornen , Hochgeachteten Herren:

Herr Franz Joseph Businger , regierender Landammann ,
Herr Ludwig Kaiser , Alt Landammann und Pannerherr,
Herr Stanislaus Ackermann , Alt Landammann und Landshauptmann , und
Herr Christian Bürcher , Landesseckelmeister.

Beyde Theile machten ihre Verträge , sowohl in Darstellung des histori¬
schen Ganges des ganzen Geschäfts , als der Rechtsgründe , womit die Ehren-
gesandtschaft von Obwalden ein Niederlassungsrecht und den Güterkauf der
Thalleute von Engetberg in dem Gebiete von Nidwalden zu behaupten , die
Ehrengesandtschaft von Nidwalden hingegen dieses Niederlassungsrecht und
den Gütcrkauf auf ihrem Gebiete den Thalleuten von Engelberg zu verweigern
sich berechtiget glaubte.
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Diese Rechtsgründe sind von beyden Theilen genngsam entwickelt , sowohl

in Drnckschristen als in Eidgenössischen Tagsahungsabschieden der Jahre 1817

bis 1322 enthalten , und bedürfen hier um so weniger der Wiederholung , als

das Schiedsgericht bey seinem ersten Zusammentritt eine gütliche Ausgleichung

beabsichtigte , und die beyden Ehrcntheile erklärten : daß sie , vermöge ihrer

besitzenden Vollmachten und Aufträge , geneigt wären , den Faden einer gütlir
chen Ausgleichung da wieder aufzunehmen , wo dieselbe unterm 31 . Merz 1824

sich zerschlagen hatte , weil sowohl über die Ausdehnung des in den damaligen
Entwurf aufzunehmenden Vergleichpunktes , in Hinsicht der Beschränkung oder
Aufhebung des Zolls und Weggeldes im Grafenort , als über die Größe einer
Entschädigungssumme , im Falle einer Verzichtleistung der Engelberger auf die
Niederlassung in Nidwalden , beharrlicher Widerspruch sich erhoben hatte.

Und da beyde streitende Ehrentheile sich nun bereit erklärten , in diesem

Sinne und auf diese Grundlage hin das Geschäft dem Schiedsgerichte zum
gütlichen Entscheid in beschlossene Hand und ohne Vorbehalt einer Weitersr

ziehung anzuvertrauen , als in welcher Gestalt allein das Schiedsgericht in die

Anhandnahme desselben einwilligte;

hat das Schiedsgericht,  —

Nach genauer Untersuchung und in reifer Erdaurung der Sache selbst , so
wie in der Absicht , zwischen den so nahe verwandten und unter sich verbun¬

denen beyden Kantonstheilen , eine feste und dauernde freundschaftliche Wieder¬

vereinigung zu Stande zu bringen , nachfolgenden einmüthigen Entscheid gegeben:
§. 1.

Mit Vorwissen und Einwilligung der Regierung des Hohen Standes Uns
terwalden Ob dem Wald , verzichtet die Gemeinde Engelberg auf das Recht

der Niederlassung und des Güterankaufs in dem Gebiete von Nidwalden , mit

Ausnahme derjenigen ihrer Mitbürger , die gegenwärtig bereits dort angesiedelt

sind , und daselbst ferner geduldet werden sollen , so lange diese Ansiedlung dauert»
§. 2.

Diese Verzichtleistung der Engelberger soll jedoch auf die gleichartigen!

*



Niederlassungsverhältnisse der andern Angehörigen von Ob und Nid dem Wald
keinen Bezug haben, noch die im folgenden§. 5 ausgesprochene Entschädi¬
gungssumme irgeud einen Anspruchstitel für sie begründen.

§. 3.
Das von der Hohen Tagsatzung dem Stand Umerwalden Ob dem Wald

den 23. Augstmonath 1822 bewilligte Weggeld zu Grafenost soll, laut §. 4
des gleichen Tagsahungsbeschlusses, auf dem Fuße von 120 Frkn. jährlich mit
dem Kapital von 2,400 Schwcizcrfranken, oder 8,000 Pfund Nidwaldner-
währung, von dem Löbl. Stande Nidwalden ausgekauft werden.

Vermöge dieser Kapitalsumme wird das von der Hohen Tagsaßung unter
obigem Datum bewilligte Wcggeld für die Nidwaldner gänzlich aufgehoben,
und sollen diese davon befreyt seyn.

§. 4.
ES sollen an besagter Zollstatte zu Grafcnort zollfrey durchgeführt werden:
a) alles Vieh, so auf die Alpen und Güter , die von Nidwaldnern

jenseits von Grafenort besessen werden, getrieben oder von da zurückgeführt
wird; —

b) alles Vieh, welches von Nidwaldnern auf Engelbergcrgütcr in die
Atzung getrieben, oder von da zurückgeführt wird; —

c) alle Produkte, die zum eigenen Bedarf auf obige, unter u be¬
zeichnete, von Nidwaldnern besessene Liegenschaft eingeführt werden; —-

cl) alle Erzeugnisse dieser unter a bezeichneten Liegenschaften, die nach
Nidwalden ausgeführt werden, worunter das Holz mitbegriffen seyn soll.

§. 5.
Als Entschädigung für die im §. 1 verzichtete Niederlassung und den Ankauf

von Gütern, ,übergiebt der Löbl. Stand Unterwalden Nid dem Wald die in
seinen Handen liegenden, von dem Hochwürdigen Herrn Abt zu Engclbcrg
unter dem Titel „Armengut"  empfangenen Schuldtitel, nach Abzug dcr
laut §. 3 aus diesem Fond abzubezahlen schuldigen 8,000 Pfund, dannzumal
noch übrig bleibenden 20,000 Pfund Nldwaldnerwährung, zu drey guten
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Bähen das Pfund berechnet , an die Regierung des Löbl . Standes Obwalden,

und verzichtet auf jede Ansprache an diese Summe.
§. 6.

Die Aushändigung dieser Schuldtitel soll mit St . Martinstag dieses Jahres '
1825 Plaß finden.

Bis auf diesen Tag bezieht der Löbl . Stand Nidwalden annoch den Zins davon.
§. 7.

Die dieser schiedsrichterlichen Verhandlungen wegen erloffenen Kosien , sollen,

in Gcmäßheit des Artikel 5 der Bundesakte , von beyden Ehrenpartheyen zu
gleichen Theilen getragen werden.

Diese sieben Punkte sollen , vom Datum dieses gütlichen Ausspruchcs an,

in volle Kraft erwachsen , vollzogen , mit denselben alle obgewaltetcn Streitig¬
keiten des Gänzlichen abgethan und getilgct , und das freundschaftliche Einver-

ständniß zwischen beyden Löbl . Kantonstheilen bestens wieder hergestellt seyn
und bleiben.

So geschehen in Luzern , Milwoch den 10 . Augstmonalh 1825.

0- 8.) I . K. Amrh yn , Schultheiß.
(1 ^. 8 .) Hs . v . Reinhard,  Bürgermeister.

(I.. 8.) Landshauptmann Fr . Ios . And ermatt , Landammann.
8 ) Pannerherr F . 3c . Ä3aöer,  Alt Landammann.

Der Aktuar des Schiedsgerichts:
K. M. Kop p.

Z u s a tza r t r k e l.
Als Erläuterung des §. 5,  aber ohne der im §. 6 bezeichneten Vollziehung

desselben Eintrag zu thun , wird dem Löbl . Stand Unterwaldcu Nid dem Wald

die freye Wahl gelassen ; daß , wenn durch Zeit und Umstände geleitet , Hoch-

derfelbe gutfinden sollte , den Thalleutcn von Engelberg ein Niederlaffungsrccht
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und Güterkauf auf die Grundlage des im Jahr 1821 vereitelten Eidgenössische»
Vermittlungsversuches zu bewilligen , wozu aber auch die Zustimmung der
Gemeinde Engelberg offen bleibt , derselbe sich der Last der abzureichenden Entr
schadigungssumme von 20,000 Pfund Nidwaldnerwährung entledigen könne,
als welche Summe dannzumal von der Regierung des Löbl . Standes Obwalden
an den Löbl . Stand Nidwalden restituirt werden soll.

Diese freye Wahl soll dem Löbl . Stande Nidwalden während zehn Jahren
vom Damm dieses Spruches an , offen bleiben , und dem Löbl . Stande Ob-
walden soll eine halbjährige Frist zur Extraktion der obigen Summe zu statten
kommen , von dem Tage der Erklärung der Niederlassungsbewilligung und
ihrer Annahme von Engelberg an gerechnet.

Der gegenwärtige gütliche Spruch des Schiedsgerichts,
mit Einschluß des Zusatzartikels , soll dem Hohen Vororte
zu dreyfacher Original « us fertig ring übergeben werden , wovon
zwey dieser Originalakten den beylxn Ehrentheilen von Ob
und Nid dem Wald zur getreuen Nachachtung , und die dritte
dem Hohen Vororte zur Unterlegung der Garantie der Hohen
Tagsahung und zur Niederleg ung indasEidgenössifcheArchiv,
mitgetheilt werden sollen.

Luzcrn , den 10 . Augstmonath 1825 . '>

(I.. 8.) I. K.  Amr h 1) n , Schultheiß.
(1̂. 8.) Hs. v. Reinhard, Bürgermeister.
(1̂. 8 ) Landshauptmann Fr . Ios.  AnderniatL , Landammann.
(1 ^. 8 .) Pannerherr F . 3b . ÄI ader,  Alt Landammann»

Der Aktuar des Schiedsgerichts:
K. M. Kopp.

II. 16
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Nachdem die XXII Stände der Schweizerischen Eidgenossen¬

schaft von vorstehendem Spruch der erbetenen Herren Schiedsrichter Kennt¬

niß genommen und durch ihre Ehrcngesandtschaften die Gesinnungen darüber

ausgesprochen haben , — so erklärt die Eidgenössische Tagsahung cinmülhig,
Laß diese Spruchsurkunde von der gesammien Eidgenossenschaft ratifiziert und

in ihrem ganzen Umfange gewährleistet werde ; in Kraft dessen gegenwärtiger
Akt von dem Presidenten der Tagsahung und dem Kanzler der Eidgenossen¬

schaft unterzeichnet und mit dem Eidgenössischen Siegel versehen worden ist;

so geschehen in Luzern , Freytags den 21 . J »ly 1826 ."

Im Namen der Eidgenössischen Tagsahung:
Der Amtsschullhciß der Stadt und Republik Luzern -

President derselben:

(I . . 8 .) Vincenz Rüttimann.

Qer Kanzler der Eidgenossenschaft:

M 0Uss0 n.

I .XVII . Zoll - und Handelsvertrag zwischen der Schweize¬

rischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Württemberg.
Abgeschlossen in Zürich, den 30. September 1825.

WirSchultheiß undSlaat 6 -

rath des Eidgenössischen Vor¬
orts Luzern , erklären hiemit

im Namen der gesammten

Schw eizerischen Eidgen osse ti¬

sch aft:
Die Eidgenossenschaft , stets geneigt,

die möglichste Freyheit des Handels-

Wir Wilhelm , von Gottes
Gnaden König von Württem¬

berg , beurkunden hiemit:

Erfüllt von dem Wunsche , die mög¬

lichste Freyheit des Handelsverkehrs mit



Verkehrs zu befördern , ist mit Seiner
Majestät dem König von Württemberg
in Unterhandlung getreten , um die ge¬
genseitigen Handelsverhältniffe auf eine,
für die Angehörigen beyder Staaten
Vortheilhafte Weise , unter Annahme
des Grundsatzes fortwährender Gleich¬
stellung mit den im Handelsverkehr am
meisten begünstigten Ländern , zu be¬
stimmen und dadurch die seit langer Zeit
bestehenden Verhältnisse guter Freund¬
schaft und Nachbarschaft noch mehr zu
befestigen.

Nachdem sodann zwischen den bey-
derfeitigen Bevollmächtigten , über die¬
sen Gegenstand zu Zürich am 30 . Sep¬
tember 1825 eine Uebereinkunft getrof¬
fen worden , welche nachfolgende Be¬
stimmungen enthält:
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Unsern Nachbarstaaten zu begründen,
haben Wir besondere Rücksicht darauf
genommen , die Handelsverhältniffe Un¬
seres Königreichs mit der Schweizeri¬
schen Eidgenossenschaft auf eine für die
beyderseitigen Staatsangehörigen vor-
theilhafte Weise , und unter Annahme
des Grundsatzes fortwährender Gleich¬
stellung beyder Staaten mit den von
ihnen im Handelsverkehr am meisten
begünstigten Ländern ordnen zu lassen,
um dadurch die seit langer Zeit beste¬
henden gegenseitigen freundschaftlichen
Verhältnisse noch mehr zu befestigen . '

Nachdem hienach durch die hiezu er¬
nannten beyderseitigen Bevollmächtig¬
ten , über diesen Gegenstand zu Zürich
den 30 . September v . I . eine Ueber-
einkunft getroffen worden ist , welche
folgende Bestimmungen enthält:

Artikel ! .
Das Zollgeftß des Königreichs Württemberg vom 18 . July 182ä , wodurch

auf die Ein - , Aus - und Durchfuhr der Erzeugnisse der Natur , des Gewerb-
fleißes und der Kunst , Zölle gelegt , und Bestimmungen für den Handelsverkehr
mit dem Auslande ertheilt sind , findet auf den Verkehr mit der Schweiz nur
in so weit seine Anwendung , als nicht durch gegenwärtigen Vertrag für ein¬
zelne Gegenstände und Verhältnisse besonder ? Bestimmungen getroffen sind.

Artikel  II.

Zu Gunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird die Königlich
Württcmbergische Staatsregierung , abweichend von ihrem allgemeinen Zollgesctze



122

(Art !.) / von den hienach benannten, in der Schwel; erzeugten und aus der¬
selben nach Württemberg eingeführten Gegenständen, während der Dauer des
gegenwärtigen Vertrags, keine höheren, als die neben jedem derselben ange¬
setzten, Zölle erheben:
Seidenfabrikate:

a) aus ungemischter Seide . . . .
b) aus Floretseide, so wie mit andern Stoffen ver¬

mischte Seidenfabrikate
Spitzen . . . . .
Baumwollenfabrikate .
Baumwollengarn:

s) gefärbt . . . . . .
b) ungefärbt. . . . ' . .

Leinenfabrikate . . . . .
Wolle nfabrikate . . . .
Leder:

s) gegerbt, aber nicht weiter verarbeitet .
b) Sohlleder.

Lederfabrikate:
a) gemachte Kleider und Schuhe . .
b) andere Lederfabrikate. . . .

Stroh waaren:
n) feine Hüte . . . . .
b) andere feine Strohgeflechte . . .

Stab - , Stangen - , Zainr  Eisen und Guß-
waaren .

Eisendraht . . . . . .
Alle Gattungen rohen und abgesch weißten

Stahls.
Tapeten . . . . . . .

pr. t Zentner

20

20
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*

pr. 1 Zentner fl.
Käse » » » » »,,» -S 2V
Obst:

n) grünes . . . . . . . pr. 1Scheffel »
d) gedörrtes . . . . . . . ^ pr. 1 Zentner 1

Getränke in  Fässern eingeführt:
a) Wein: alter . . . . . . pr. 1Württem¬3

— neuer, vom 1. Oktober bis 30. November, berg. Eimer

beydes einschließlich, eingeführt 2
b) Obstmost: alter. 3

— neuer, vom1.Oktober bis 30. November,
, beydes einschließlich, eingeführt U 2

c) Branntwein und Kirschenwasser. . . » 6
ci) Essig . . . . . . . Z» 1
e) Txdrald . . . . . pr. LZentner 3 !

kr.
52

8
4

15

15
»,
30
28

Artikel  III.
Diese Ausnahme von dem allgemeinen Zollgeseße kann jedoch bey den

Königlich Württembergischen Zollstätten nur durch authentische Ursprungszeugnisse
erlangt werden, welche folgende Erfordernisse enthalten müssen:

Die Ursprungszeugnisse werden von der Gemeindeobrigkeit des unmittelbaren
Erzeugungs- oder Fabrikationsorts, unter dem Siegel der vorgesetzten Amtsstellen
ausgestellt, auf den Grund einer an Eidesstatt abgelegten Erklärung des Versenders
der Waare, welche in ein darüber zu führendes Verzcichniß aufzunehmen ist.

Sie müssen enthalten:
n) den Gegenstand der Versendung,
b) den Namen des Versenders,
c) den Ort und die Person, an welche die Waare geschickt wird,
ci) die an Eidesstatt gegebene Erklärung des Versenders, daß ste wahr¬

haftes Erzeugniß des Kantons sey,
e) den Tag der Ausstellung,



f ) die Dauer der Gültigkeit,

x ) die Unterschrift des Gemeindevorstandes,

k ) Visa und Siegel der vorgesetzten Amtsstelle.

Sämmtliche Kisten oder Waaren - Colli , welche mit Ursprungszeugnissen

nach Württemberg verschickt werden , müssen an einem öffentlichen Kauf - oder

Lagerhanse geladen und von dem Beamten dieser Anstalt , nach vorgängiger

Vergleichung mit den Zeugnissen , plombiert werden . Mit dieser Förmlichkeit

versehen , können sie auf allen denjenigen Landstraßen , an denen Königlich

Württembergische Oberzollämter bestehen , in diesen Staat eingeführt werden.

Bey den eigenthümlichen Verhältnissen der Linnen - und Baumwollenfabrikation

in den Kantonen Appenzell , St . Gallen und Thurgau , wird für die Versen¬

dungen jener Waaren aus diesen Kantonen , in so weit eine Ausnahme von den

vorstehenden Bestimmungen zugestanden , daß statt der Obrigkeit des unmittelbaren

Fabrikationsorts , jene  des Wohnorts des Kaufmanns , welcher die Waare

von den einzelnen Webern empfängt , die Ursprungszeugnisse ausstellt , und daß

statt der Beurkundung , daß die Waare Erzeugniß des Kantons seye , nur jene

erfordert wird , daß sie Schweizerisches  Fabrikat seye.

Bey Getränken und dem Käse kann das Ursprungszeugniß jedenfalls von

der Gemeindeobrigkeil des OrtS der Versendung , wenn derselbe auch nicht der

Ort der Erzeugung ist , angenommen werden ; nur muß diese sich überzeugt

haben , daß das Getränke oder der Käse Schweizerisches Produkt seye , und

dieses in dem Zeugnisse beurkunden . Auch finden hier von Seite der vorge¬

setzten Amtsstelle weder Visa noch Siegclung statt.
Artikel IV.

Von den in dem vorhergehenden Artikel enthaltenen Bestimmungen werden

übrigens zur Erleichterung des Grenz - und Marklvcrkehrs noch folgende Aus¬

nahmen festgesetzt:

a ) Dasjenige , was die Einwohner der unmittelbaren Grenzorte zu ihrem

eigenen Gebrauche in unverpacktem Zustande  einführen , so wie dasjenige,

was einzelne Grenzbewohner auf Schweizerischen Märkten zu ihrem Gebrauche
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einkaufen , wird auch ohne Urfprungsbescheinigung , jedoch nur in Quantitäten
bis auf zehn Pfunde , gegen die durch gegenwärtigen Vertrag verminderten
Zollsätze bey den Königlich Württcmbergischen Zvllsiäktcn zugelassen.

b ) Dasjenige , was Schweizerische Kleinhändler auf Württembergische Märkte
oder sonst zum Verkaufe bringen , darf ohne die im vorhergehenden Artikel
vorgeschriebene förmliche Ursprungsbescheiiiiguiig , bis auf Quantitäten von fünf¬
undzwanzig Pfunden in unverpacktem Zustande  gegen die vertragsmäßigen
Zollsätze bey den Königlich Würlkembergischen Zollstätten eingeführt werden,
wenn von einem Gemeindevorstand die Eigenschaft als Schweizerisches Erzcugniß
im Allgemeinen beurkundet ist.

Artikel V.
Die Königlich Württembergische Staatsregierung versichert der Schweizeri¬

schen Eidgenossenschaft die freye und ungehinderte Ausfuhr des Getreides . Nur
in Fällen der Noth , wo die Selbsterhaltung der Staatsangehörigen der Kö¬
niglich Würtlembergischen Regierung die Nothwendigkeit auflegt , die Getrei¬
deausfuhr überhaupt unter Beschränkungen zu stellen , treten in dem Verhält¬
nisse zur Eidgenossenschaft folgende Bestimmungen ein:

a ) Sobald der Württembergische Scheffel Kernen auf dem Markte zu
FriedrichShafen den Preis von dreyßig Gulden erreicht hat , steht es der König¬
lich Württcmbergischen Staatsregierung frey , die Getreideausfuhr nach der
Schweiz auf die Hälfte des Quantums zu beschränken , das unter den gewöhn¬
lichen Umständen aus Württemberg dahin ausgeführt worden ist.

b ) Dieses soll sogleich nach abgeschlossenem Vertrage , mittelst eines aus den
sichersten Grundlagen zu ziehenden dreyjährigen Durchschnitts ausgcmittclt werden.

c ) Diese auf solche Weise berechnete Hälfte ist der Schweiz in Wochen -
oder Monaihsrateu frey auszuführen überlassen ; würde dieselbe aber über dieses
vertragsmäßige Quantum noch mehr aus Württemberg beziehen wollen , so
werden darauf lediglich diejenigen Maßregeln ihre Anwendung finden , welche
die Königlich Württembergische Staatsregierung in einem solchen Falle allge¬
mein zu treffen veranlaßt seyn kann.
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ä ) Es wird zu rechter Zeit über die Art und Weise der Ausführung
dieser Bestimmungen , so wie über die zum Schuhe gegen Unterschleife zu
ergreifenden Maßregeln , eine besondere gemeinschaftliche Verhandlung zwischen
der Königlich Württembergischen Staatsregierung und dem Eidgenössischen Vor,
orte statt finden.

Artikel  VI.

Für Vieh , welches die Schweiz durch Württemberg auf ausländische
Märkte hin und her führt , soll nur die Hälfte des Durchgangzolls bezahlt
werden . >

Artikel  VII.

Von der auf Schweizerische Bleichen gegebenen und gebleicht wieder zurück,
geführten Württembergischen Leinwand , ist bey der Ausfuhr zwar der gesetz¬
liche Zoll von 12 kr. vom Zentner , bey der Wiedereinfuhr aber nur ein Ein¬
gangszoll von 24 kr. vom Zentner zu entrichten.

Artikel  VIII.

Von Schafen , welche die Schweizer auf Württembergische Weiden treiben,
wird nur die Hälfte des gesetzlichen Eingangszolls entrichtet . Werden die
Schafe zur Schur nach der Schweiz getrieben und nach der Schur wieder
auf die Weide gebracht , so ist , nach erfolgter Nachwcisung , kein Zoll davon
zu entrichten . '

Artikel IX.

Für Schweizerische Handelshäuser und Fabriken , welche Seiden , und
Baumwollenzeuge in Württemberg spinnen , sticken , oder auf sonst eine Weise
zubereiten lassen , wird sowohl für die eingehenden rohen Stoffe als für die
zurückgehende zubereitete Waare der wechselseitige abgabenfreye Ein , und
Rückgang , unter den erforderlichen Vorsichtsmaßregeln festgesetzt , und dieser
Gewerbsverbindung gegenseitig alle Unterstützung und Beförderung geleistet werden.

Artikel  X.

a ) Die Schweiz behält sich für die Zölle auf ein , und ausgehende Waa,
ren in Rücksicht auf Württemberg das Recht einer vollständigen Reziprozilät,
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gegenüber von den durch gegenwärtigen Vertrag bestimmten Zollsätzen vor; sie
wird jedoch während der Dauer des Vertrags von diesem Rechte zu Gunsten
nachfolgender Produkte und Fabrikate, so weit solche aus dem Königreiche
Württemberg herrühren, keinen Gebrauch machen, mithin die Zoll- und Verr
kaufsgebühren, so wie sie gegenwärtig bestehen, nicht erhöhen.

Diese Artikel sind:
Getreide; grünes und gedörrtes Obst;
Rindvieh, Pferde, Schafe;
Fabrikate von Seide und Floretseide, von Wolle, Baumwolle und Linnen,

einschließlich der Garne von diesen Stoffen;
Stab -, Stangen, und Zain-Eisen und Eisendraht, so wie auch Fabrir

kate von Eisen und Stahl;
Leder und Lederfabrikate;
Leim, Salpeter, Potasche, Taback, Oehl;
Seife, Lichter;
Sämereyen;
Bett federn;
Quincailleriewaaren;
Messerschmiedarbeiten;
Gemachte Kleider und Schuhe aller Art;
Material, und Farbwaaren.
b) Von den jetzt bestehenden Zollanlagen werden übrigens für nachstehende

Würtlembergische Einfuhrartikel noch besondere Ausnahmen festgesetzt:
Für die Früchte wird das Pflastergeld in Schaffhausen auf 24 kr. für denWagen bestimmt.
Für das Stab-, Stangen-, Zain-Eisen und die Gußwaaren wird der

Einfuhrzoll in dem Kanton Thurgau auf 4 kr. vom Zentner gesetzt.
In Schaffhausen wird die Abgabe vom Eisen für die Einfuhr auf 2 kr. ,für die Ausfuhr auf 4 kr. vom Zentner, das Pflastergeld aber auf 20 kr.

vom Wagen bestimmt.
II. 17
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Für das Vieh ist zu entrichten in den Kantonen Schaffhausen , Thurgau:
Von einem Mastochsen . . . . -4 kr. 6 kr.
Von einem Zugochsen oder einer Mastkuh . 3 » ^ »
Von einer ungemästeten Kuh oder einem Kalbe 2 „ 3 »
Von einem Schafe oder einer Ziege . . 1 » 1 »

Die Abgabe , welche die Stadt Zürich von den aus Württemberg eingeführt
werdenden Mühlsteinen erhebt , soll ermäßigt und mit dem ersten Ankaufswerthe
mehr in 's Verhältniß gesetzt werden.

c ) Da man von Seite der Königlich Würtembergischen Regierung , in
Folge der , der Schweiz zugestandenen Zollerleichterungen , in der Hoffnung
sieht , daß die Württembergischcn Salinen durch die Wohlfeilheit ihrer Preise
und die Güte ihres Erzeugnisses in den dafür geeigneten Kantonen sich fort¬
während eines beträchtlichen Absahes erfreuen werden , so wird die Schweiz
ihrerseits zur Beförderung dieses letztem nicht nur die auf das Salz gelegten
Zölle nicht erhöhen , sondern auch , soweit es nicht bereits geschehen ist , die
Wasser - und Landtransitzölle und Schifflöhne in den Kantonen Zürich und
Schaffhausen so viel möglich vermindern.

Artikel  XI.

Würden einzelne Eidgenössische Stände den Bezug ihrer Zölle anders ver¬
ordnen oder vereinfachen wollen , so übernehmen sie die Verbindlichkeit , die
Königlich Württembergische Regierung von der getroffenen Veränderung zu be¬
nachrichtigen und dafür zu sorgen , daß für die im vorstehenden Artikel benann¬
ten Gegenstände , die Ansähe des künftigen Zollbezugs gegen den Wümember-
Zischen Staat , die jetzt stipulierten Säße der Summe nach nicht übersteigen.

Artikel  XII.

Sollte hingegen die Eidgenossenschaft als Gesamnustaat ihr Zollwcsen wäh¬
rend der Dauer des gegenwärtigen Vertrags umarbeiten , und ein neues
zusammenhängendes System annehmen , durch welches die Zollansähe , in so
weit sie das Königreich Württemberg in seinen benannten Ausfuhrartikeln be¬
treffen , erhöht werden würden , so wird auf diesen Fall bedungen , daß der
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Königlich Württembergischen Staatsregierung von der neuen Zollorganisation
Kenntniß gegeben und über die dadurch veranlaßten Modifikationen des Ver¬
trags eine neue Unterhandlung gepflogen werden soll , bey welcher die größt¬
mögliche Freyheit des Verkehrs , und die gegenseitig gleiche Behandlung mit den
am meisten begünstigten Staaten , wie gegenwärtig zur Grundlage dienen werden.

Auf gleiche Weise und in gleichem Sinne wird auch ' in dem Falle eine
neue Unterhandlung über angemessene Modifikationen des gegenwärtigen Ver¬
trags eintreten , wenn die Königlich Württembergische Staatsregierung sich mit
einem ihrer Deutschen Nachbarstaaten zu einer gemeinschaftlichen Zolllinie und
einem gleichförmigen Zollsystem vereinigen sollte.

Artikel XIII.
In Bezug auf den Transit der Würtlembcrgischen Natur - und Knnster-

zeugnisse nach Italien , erklärt die Schweiz ihre Geneigtheit , denselben auf den
dahin führenden Straßen zu begünstigen und zu erleichtern.

Sie verspricht , die dermalen bestehenden Weg - und Brückengelder für den
Transport dieser Waaren nicht zu erhöhen.

Wenn neue Kunststraßen angelegt oder neue Brücken gebaut werden , so
sollen die davon zu erhebenden Gebühren für den Württembergischen Verkehr
auf gleiche Säße , wie für den Schweizerischen bestimmt werden.

Was die für den Württembergischen Staat besonders wichtige Handels¬
straße , welche durch die Kantone Thurgau , St . Gallen , Graubündcn und
Tessin über das Gebirge nach Italien führt , betrifft , so erklären diese Stände,
selbige an den einzelnen Strecken , wo solches noch nicht geschehen , vollenden
und überhaupt in gutem Stande erhalten zu wollen;  wogegen von Seite der
Königlich Württembergischen Regierung die Erklärung gegeben wird , daß auch
die durch deren Gebiet,nach Friedrichshafen führenden Straßen ebenfalls in
gutem Stande erhalten werden sollen.

Für alle über Friedrichshafen hin und her spedierten Güter werden die Tran¬
sitzölle in den Kantonen Thurgau und St . Gallen auf die Hälfte des bisherigen
Betrags gestellt.
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In den Kantonen Graubünden und Tessin werden hingegen für diese Güter
diejenigen Säße in Anwendung kommen , welchen die Waarenversendungen
der Schweizerkaufleute überhaupt unterworfen sind , mit Vorbehalt einiger,
in Kraft uralter bedingter Uebereinkünfte zu Gunsten Schweizerischer Eigen¬
thümer , auf wenigen einzelnen Waarengatlungen bestehender Ausnahmen in
Graubünden , welche durch die Bundesverfassung der Schweiz gewährleistet,
und in dem der Königlich Württembergischen Regierung nach Artikel XXI
mitzutheilenden Verzeichnisse der Zollansähe enthalten sind.

Dagegen wird von Seite des Königreichs Württemberg der Transitzoll von
allen in jene Kantone , sowohl zum eigenen Bedarf als zur Versendung nach
Italien bestimmten , über Friedrichshafen spedierten Güter , so wie für diejeni¬
gen über Friedrichshafen kommenden Güter , welche aus der Schweiz ihre
Richtung durch Württemberg nehmen , auf wenigstens die Hälfte des gesetzlichen
Betrags vermindert werden.

Da die eigenthümliche Verfassung und die innern Verhältnisse des Kantons
Graubünden der dortigen Regierung nicht gestatten , den Waarentransport von
Chur aus über das Gebirge nach Italien völlig frey zu geben , es aber den¬
noch in ihren Gesinnungen liegt , die geeigneten Mittel anzuwenden , diesem
Waarenzuge immer mehr Vorschub zu verschaffen , so erklärt sie:

1) Daß die aus Württemberg kommenden oder dahin bestimmten Waaren,
keine höhern Frachten zu bezahlen haben sollen , als diejenigen , die von einer
eigens dazu bevollmächtigten Kantonsbehörde , für die Graubündnerifchen und
Schweizerischen Waaren periodisch festgesetzt werden;

2 ) Daß überhaupt die Waarenversendungen von und nach Württemberg alle
diejenigen Vortheile in Ansehung der Beschleunigung , der Sicherheit und der

-Erleichterung des Transports genießen sollen , welche den Graubündnerifchen
und Schweizerischen Waaren eingeräumt sind , oder noch werden eingeräumt
werden.

Die Regulierung der Schifffahrtsverhältnisse aufdem Bodensee , in so ferne
selbige den Handelszug und gegenseitigen Verkehr betrifft , wird einem näheren
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Einverständnisse der Königlich Württembergischen Regierung mit den Ständen
St . Gallen und Thnrgau vorbehalten.

Artikel XIV.
Von Seite der Eidgenossenschaft wird die Zustcherung ertheilt , daß Bau-

und andere Steine , die über den Bodenset nach Württemberg ausgeführt
werden , weder mit einem Ausfuhrzoll belegt , noch überhäupt in der Aus¬
fuhr mehr als gegen einen Schweizerischen Mitstand erschwert werden sollen.
Dagegen soll auch die freye Ausfuhr des von den Ufern des Argenfiuffes nach
der Schweiz kommenden Straßeukieses gestattet seyn.

Artikel  XV.

Diejenigen Erzeugnisse des Bodens , die von Hohentwiel nach der Schweiz
kommen , und die zum eigenen Bedürfnisse der dortigen Einwohner von der
Schweiz nach Hohentwiel kommenden Gegenstände , sollen wechselseitig von
Zollabgaben befrcyt seyn , mit der Verpflichtung , daß einem jeden Mißbrauche
dieser Begünstigung durch angemessene Vorkehrung begegnet , oder ein solcher
im eintretenden Falle bestraft werden solle.

Artikel XVI.
Für diejenigen Waaren , welche die Handelsleute , Fabrikanten und Hand¬

werker des einen Staats , auf die Märkte des Andern bringen , und die unver¬
kauft über die Grenze zurückkommen , wird , unter den erforderlichen Vorsichts¬
maßregeln , wechselseitige Abgabenfreyhcit in dem Sinne zugesichert , daß der
für diese unverkauft zurückgehenden Waaren bezahlte Eingangszoll bey dem
Austritte wiederum zurückgegeben werden soll.

Artikel XVII.

Wag - ,  Lager - und Einstellgelder , Auf - und Abladgebühren , sollen auf
den beyderseitigen Handelsplätzen , unter möglicher Gleichstellung der Tariffe,
nur dann erhoben werden , wenn wirklich gewogen , eingestellt , auf - oder ab¬
geladen worden ist.

Artikel  XVIII.
Zwar sollen die Fuhrleute in Ansehung des Gewichts ihrer Ladungen,
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sowohl bey Frucht - als Gütertransporten , sich im Allgemeinen nach den beste¬

henden Verordnungen richten , doch soll bey den Fuhrleuten auf der Straße

von Schaffhauscn nach Zürich auf ein allfälligcs Mehrgewicht von zehn

Zentnern nicht geachtet werden.
Artikel XIX.

Da die beyden Fürstenthümer Hohenzollern - Hechingen und Sigmaringen

durch einen von der Krone Württemberg mit denselben abgeschlossenen Staats¬

vertrag in das Württembergische Zollsystem eingeschlossen sind , und so lange

sie in dieser Verbindung bleiben , vertragsmäßig an den von der Krone Würt¬

temberg abzuschließenden Handelsverträgen Theil nehmen , so werden alle Be¬

stimmungen dieses Vertrags , auch auf den Verkehr mit den Fürstemhümern

Hohenzollern für die Dauer ihrer Zollverbindung mit Württemberg Anwen¬
dung finden.

Artikel XX.

Beyde kontrahierende Regierungen geben sich die Zusicherung , mit keinem

andern Staate Verbindungen einzugehen , durch welche den Bestimmungen

des gegenwärtigen Vertrags mittelbar oder unmittelbar entgegen gehandelt
würde.

Artikel  XXI.

Ueber die Zollsätze , welche von Seite der Schweiz , in Gemäßheit des

gegenwärtigen Vertrags , auf den Verkehr mit Württemberg Anwendung finden,

soll eine mit demselben übereinstimmende Uebersicht gefertigt , und der König¬

lich Württembergischen Regierung bey der Vollziehung des Vertrags zuge¬
stellt werden.

Artikel XXII.

Sollte über den Inhalt desselben irgend ein Zweifel entstehen , so verspre¬

chen beyde Theile derjenigen Erklärung beyzupflichten , die dem Geiste des

Vertrags , nämlich der Beförderung und Erleichterung des gegenseitigen Handels

und Verkehrs , am angemessensten ist.
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Artikel XXIII.

Gegenwärtiger Vertrag ist auf zehn Jahre geschlossen , und innerhalb dieser
Zeit ohne besondere Uebereinkunft unwiderruflich.

— , so ist diese Uebereinkunft nach
allen ihren Bestimmungen von der
Eidgenossenschaft genehmigt worden,
und wird demzufolge , ihrem ganzen
Inhalt nach , in dem gesummten Um¬
fang des Schweizerbundes von heu¬
tigem Tage an pünktlich befolgt werden.

Zu dessen Urkunde und Bestäti¬
gung , haben Wir diese Unsere Er¬
klärung mit der Unterschrift sowohl
unsers Amtsschullheißen , Presidenten
der Tagsatzung , als auch des Kanz¬
lers der Eidgenossenschaft , gleichwie
Mit dem Eidgenössischen Siegel ver¬
sehen lassen.

So geschehen in Luzern am 16 . Jen-
ner 1826 .

Der Amtsschultheiß
der Stadt und Republik Luzern,

< President der Tagsahung und des
Vororts:

(I . . 8 .) Vincmz Rüttimann.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Mousson:

— , so genehmigen Wir diese Ueber-
einkunft nach allen ihren Bestimmun¬
gen , und werden öerordnen , daß sie
ihrem ganzen Inhalte nach in Un¬
serem Königreiche vollzogen werde,
kraft Unserer Unterschrift und des bey-
gedrnckten Staats - Siegels.

Gegeben , Stuttgart den Febr.
Eintausend Achthundert Zwanzig und
Sechs , und Unserer Königl . Regie¬
rung im Eilftcn Jahr.

(1̂ . 8 .) Wilhelm.
Der Minister

der auswärtigen Angelegenheiten:
Graf von Beroldingen.

Auf Befehl des Königs,
Der Slaats -Sekrctär:

V el l n ag el.



I ^XMI . Uebereinkunft zwischen der Schweizerischen Eid¬
genossenschaft und der Krone Württemberg , betreffend
die gegenseitige Kostensvergütung bey Requisitionen in
Straftechtsfallen.

Die Königlich Württem-

bergische Regierung ist mit den
XXIl Kantonen der Schwei¬

zerischen Eidgenossenschaft in

Betreff der Vergütung derjenigen Ko¬

sten , welche durch Requisitionen in

Straftechtsfallen bey den beyderseitigen
Gerichksstellen veranlaßt werden , über
nachstehende Bestimmungen überein¬
gekommen:

Wir Schultheiß und Täg¬

licher Rath der Stadt und

Republik Luzern , als Eidge¬

nössischer Vorort,  erklären hie-
mit im Namen der sämmtlichen XXII
Stände der Eidgenossenschaft , daß
Dieselben mit Seiner Maje¬

stät dem König von Württem¬
berg,  in Hinsicht auf gegenseitige

Kostenvergütung bey Requisitionen in

Straftechtsfallen , über nachfolgende

Bestimmungen übereingekommen sind:
Artikel I.

In denjenigen strafrechtlichen Fällen , wo eine Auslieferung auf spezielles

Ansuchendes einen  kontrahierenden Theils von dem Andern  zugestanden und

bewilligt wird , soll die requirierende Stelle der Requirierten lediglich die baaren

Auslagen für Botenlohn und Postgelder , für Verpflegungsgebühren , Transpott

und Bewachung der Gefangenen zu berechnen und zu erstatten haben ; wogegen

alle andern Kosten für Prorokollierung , Schreib - und Abschriftsgebühren , so

wie für die an die Gerichtspersonen und an die Kasse des Staats oder der

Gerichtsstellen sonst zu entrichtenden Spötteln nicht aufgerechnet werden dürfen.
Artikel  II.

Der Unterhalt und Transport der Gefangenen wird nach folgendem Maß¬

stab in Berechnung gebracht , als:
Einem Führer für einen Tag Hin - und Herreise , deren Zahl (unvorherge-
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scheue Fälle vorbehalten ) in dem Transportbefehl zu bestimmen ist : Zwey
Schweizerfranken (Ist.  22kr . Reichswährung ) , oder von einem halben
Tag : Ein SchweizerfrankenX L̂I kr . Reichswährung ) .

Für den Unterhalt eines Gefangenen sowohl in der Gefangenschaft als auf
dem Transport , mit Inbegriff der allfälligen Beheizungskosten , für einen Tag:
Sieben Batzen ( 29 kr. Reichswährung ) .

Artikel  III.
Die Bestimmungen des H. 1 gelten auch für diejenigen Fälle , in welchen

bloß die Vernehmung eines Zeugen oder eines Angeschuldigten , ohne dessen
Auslieferung , und die Mittheilung der dießfälligen Protokolle gegenseitig ver¬
langt wird . Für eine solche Mittheilung findet daher , außer dem Ersah der
baaren Auslagen für Botenlohn und Postgelder , welcher von der requirierenden
Stelle zu leisten ist , keine weitere Anrechnung statt.

Gegenwärtige Erklärung soll , nach¬
dem ste in gleichlautenden Exemplarien
beyderseits vollzogen und ausgewechselt
worden ist , durch öffentliche Bekannt¬
machung in den beyderseitigen Staaten
Kraft erhalten , und vom 15ten dieses
Monats an in Wirksamkeit treten.

Stuttgart , den 1. Februar 1826.

Der Minister
der auswärtigen Angelegenheiten:

(1̂ . 8 .) Grafv . Beroldirrgen.
R oser.

Zu dessen Urkund und Bestätigung,
ist diese Erklärung von dem Anus-
schultheißen der Stadt und Republik
Luzern , Presidenten der Tagsahung
und des Vororts , so wie von dem
Eidgenössischen Kanzler unterzeichnet,
mit dem Eidgenössischen Siegel ver¬
sehen und gegen eine gleichlautende Er¬
klärung des Königl . Württcmbergischen
Ministeriums der Auswärtigen Ange¬
legenheiten ausgewechselt worden.

Luzern , den 12 . Dezember 1825.
Der Amtsfchnltheiß

des Eidgenössischen Vororts Luzern/-
President der Tagsaßung:

(l- 8.) I. K. Amrh y n.
Der Eidgenössische Kanzler:

M ousson.
18



1- XlX . . Uebereinkunft zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft und der Krone Württemberg , be¬

treffend die KonkursverhalLnisse und gleiche Be¬

handlung der beyderseitigen Staatsangehörigen in

Konkursfallen.

Wir Schultheiß und Tägli¬
cher Rath der Stadt und Re¬

publik Luzern , als Eidgenös¬

sischer Vorort , erklären hicmit im

Namen der Eidgenössischen Stände

Luzern , Zürich , Bern , Ury,

Uiuerwalden , Zug , Freyburg,

Solothurn , Basel , Schaff¬

hausen , Appenzell beyder

Rhoden , St . Gallen , Grau-

bünden , Aargau , Thurgau,

Tessin , Waadt , Wallis und

Genf , daß benannte XlX Stände

der  Eidgenossenschaft , mit

Seiner Majestät dem König

von Württemberg , über folgende

Bestimmungen in Beziehung aufKon-

kursverhältnisse und gleiche Behand¬

lung der beyderseitigen Staatsange¬

hörigen in Konkursen , übereingekom¬

men sind:

Die Königlich Württembergi¬

sche Staatsregierung ist mit

dem Vororte der Schweizeri¬

schen Eidgenossenschaft im
Namen der Regierungen der

XIXEidgenössischen Kantone:

Luzern , Zürich , Bern , Ury,

Unterwalden,Zug,Freyburg,

Solothurn , Basel , Schaff¬

hausen , AppenzellAußerr und
Inner - Rhoden , St . Gallen,

Graubünden , Aargau , Thür-

gau , Tessin , Waadt , Wallis,

und Genf , über folgende Bestim¬

mungen in Beziehung auf Konkurs-

verhältnisse und gleiche Behandlung
der beyderstitigen Staatsangehörigen

in Konkursen übereingekommen:
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Artikel  I.

Die Regierung des Königreichs Württemberg und die Regierungen derje¬nigen Kantone der SchweizerischenEidgenossenschaft, welche dem gegenwär¬tigen Staatsvertrag beygetreten sind, erkennen gegenseitig die Allgemeinheit des
Konkursgerichtsstandes in dem Wohnorte des GemeinschuldnerS an.

Artikel  II.
In den sich ergebenden Konkursfällen werden, rücksichtlich aller und jeder

hypothekarischen und nicht hypothekarischen, privilegierten und nicht privilegiertenForderungen, die Einwohner des Königreichs Württemberg und die Einwohnerder genannten Kantone, nach gleichen Rechten, d. h. also behandelt und kok-loziert, daß je die Angehörigen des einen Staats den Einheimischen im andernStaate gleich und — je nach Beschaffenheit ihrer Schuldforderungen— sogehalten werden sollen, wie es die Gesehe des Landes für die Einheimischenselbst vorschreiben'

Artikel  III.
Nach Ausbruch eines Konkurses sollen wechselseitig keine andern Arresteauf das Vermögen des Gemeinschulbnersangelegt werben, als zu Gunstender ganzen Masse.

Artikel  IV.

Alle beweglichen und unbeweglichen Güter eines Gemeinschulbners, aufwelchem Staatsgebiete sich dieselben immer befinden mögen, sollen in die all¬gemeine Konkursmasse fallen.

Artikel  V.

Wenn jedoch ein Gläubiger ein spezielles gerichtliches Unterpfand oder ein
noch vorzüglicheres Recht auf ein unbewegliches Gut hat , welches außerhalb
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desjenigen Staatsgebiets liegt , wo der Konkurs eröffnet wird , oder wenn ein

bewegliches Vermögcnsstück sich als Pfand in den Händen eines Gläubigers

befindet , so soll derselbe befugt seyn , sein Recht an dem ihm verhafteten Ge¬

genstände vor dem Richter und nach den Gesetzen desjenigen Staates , wo dieser

Gegenstand sich befindet , geltend zu machen.

Ergiebt sich nach Befriedigung des Gläubigers ein Mehrwerth , so fließt

der Ucberschuß in die Konkursmasse , um nach den Gesetzen des Orts , wo

die allgemeine Konkursverhandlung statt hat , unter die Gläubiger vertheilt

zu werden.
Reicht hingegen der Erlös des verhafteten , beweglichen oder unbeweglichen

Gegenstandes , zu voller Befriedigung des betreffenden Gläubigers nicht hin,

so wird dieser für den Rest seiner Forderung an das allgemeine Konkursgericht

gewiesen , um nach den dortigen Gesetzen mit den übrigen Gläubigern zu

konkurrieren.

Artikel  VI.

Die gegenwärtige Uebereinkunft hat auf der einen Seite für den ganzen

Umfang der Königlich Württembergischen Lande und auf der Andern für die im

Eingang namentlich erwähnten Eidgenössischen Stände verbindliche Kraft , und

zwar von dem Tage an , wo die darüber ausgefertigten Erklärungen beyder

Theile gegenseitig ausgewechselt seyn werden.

Artikel  VII.

Gegen diejenigen Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft , welche

dem gegenwärtigen Vertrage noch nicht beygekreten sind , wird die Anwen - ,

düng der obigen Artikel von demjenigen Zeitpunkt an statt finden , wo sie

ihren Beytritt , zu welchem sie von den kontrahierenden Theilen noch werden

eingeladen werden , gegen die Königlich Württembergische Regierung werden

erklärt haben.
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Zu dessen Urkunde und Bestätigung,
ist diese Erklärung von dem Anus-
schulkheißen der Stadt und Republik
Lujeru , Presidenten der Tagsaßnng
und des Vororts , so wie von dem

Eidgenössischen Kanzler unterzeichnet,
mit dem Eidgenössischen Siegel ver¬
sehen und gegen eine gleichlautende
Erklärung des Königlich Würtlembcr-
Zischen Ministers der auswärtigen An¬
gelegenheiten ausgewechselt worden.

Luzern , den 12 . Dezember 1825.

Der AmtSschultheiß
des Eidgenössischen Vororts Luzern,

Präsident der Tagsaßung:

(I.. 8 .) I. K. Amrhy n.
Der Eidgenössische Kanzler:

M 0 U s s 0 N.

Zu dessen Urkund und Bestätigung
ist diese Erklärung von dem König¬
lichen Minister der auswärtigen Ange¬
legenheiten unterzeichnet und besiegelt
und gegen eine gleichlautende Erklä¬
rung des Eidgenössischen Vororts aus¬
gewechselt worden.

Stuttgart , den 13 . May 1826.

(l . . 8 .) Graf von Beroldingeri.

R o s e r.

Note . Nruenburg gab zu vernehmen , daß die Gesetze seine » Stande » über da«
Hypothekcnwesen ihm den Beytritt nicht gestatten ; daß er aber die Württemberg « auf einen
völlig gegenrechtlichen Fuß zu behandeln geneigt sey ; in der Meynung , daß bey Konkursen
die im Königreich Württemberg eröffnet werden , die Angehörigen von Neuenburg den Würt-
tembergern gleich gehalten werden , und daß umgekehrt im Neuenburgischen die Angehörigen von
Württemberg in gleichen Rechten mit denjenigen des Landes selbst stehen sollen.

Echwyz schließt sich dieser Erklärung von Neuenburg vollkommen an.
Glaru » endlich kann dermalen keinen Theil an dem Vertrag nehmen und wäre überhaupt

nur dann solches zu thun im Fall , wenn dem auswärtigen Kreditor zu dem gesetzlich in dir
Gantmaffa fallenden Weibergut und Rücksall nur in so weit  Zutritt gestattet werden konnte.
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als auch in dem vergegenrcchteten Staat das Wei 'bergut in die Fallinientsmaffa fallen und der

Rückfall statt finden wurde.

Bey Uebersendung der Württembergischen Urkunde der Uebercinkunft meldet der Königl.

Württembergische  Minister der auswärtigen Angelegenheiten unterm 29 . May 1826:

„Daß zu gleicher Zeit auch eine die fragliche Uebereinkunft betreffende Königliche Verordnung

„den Württembergischen GerichtSstellen durch das Königliche Regierungsblatt zur Nachdichtung

„bekannt gemacht und darin , hinsichtlich der drey noch nicht beytretenden Kantone , der

„Grundsatz einer im Wege der Reziprozität zu beobachtenden gleichen Behandlung der Ange-

„ hörigen jener Kantone mit den Königlichen Unterthanen angeordnet werde , welche — in

„Folge der von Neuenburg  und Schwyz  bereits gegebenen Erklärungen — nur in An¬

sehung des KantonS Glarus  durch beyzubringende Zeugnisse der Kantonsregierung bedingt

„seyn werde ."

'l rrr
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